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3.1 Verweisung

Wird die versicherte Person berufsunfähig, so ist der Versicherungs-
nehmer beweispflichtig: Er muss dem Versicherer nachweisen, dass
die versicherte Person weder den bisher ausgeübten Beruf ausüben
kann noch eine Tätigkeit, die seiner Ausbildung und seiner bisherigen
Lebensstellung entspricht.

Der Versicherer kann nach Prüfung nun entweder die Berufsunfähig-
keit anerkennen oder dem Versicherungsnehmer Tätigkeiten aufzei-
gen, die für die versicherte Person in Frage kommen, sodass eine
Berufsunfähigkeit nach den Versicherungsbedingungen nicht vorliegt.

Wesentliche Verschlech-
terungen

Kann die versicherte Person die vorgeschlagene Verweistätigkeit(en)
nicht ausüben, muss der Versicherte gegenüber dem Versicherer
darlegen, warum die Verweistätigkeit(en) nicht in Frage kommen
(z.B. gesundheitlich nicht möglich, Tätigkeiten entsprechen nicht der
Ausbildung oder stehen nicht im Einklang mit seiner bisherigen
Lebensführung). Der Versicherungsnehmer muss wesentliche Ver-
schlechterungen nicht akzeptieren. Der Versicherer kann der ver-
sicherten Person zwar unter Umständen eine Umschulung zumuten,
aber sie muss keine erheblichen Gehaltseinbußen hinnehmen.

PrüfungsrechtAuch nachdem der Versicherer seine Leistungspflicht anerkannt hat,
hat er das Recht, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit zu prüfen.
Stellt der Versicherer im Rahmen der Prüfung fest, dass eine bedin-
gungsgemäße Berufsunfähigkeit nicht mehr vorliegt − oder der Ver-
sicherte wieder eine Berufstätigkeit ausübt, die seiner bisherigen
Lebensstellung entspricht − so kann er die Leistung einstellen.

Der Versicherte kann sowohl abstrakt als auch konkret in einen Beruf
verwiesen werden.

3.2 Abstrakte Verweisung

Nachdem die Berufsunfähigkeit im bisherigen Beruf festgestellt wurde,
wird ermittelt, ob der Versicherte einen anderen Beruf oder eine
andere Tätigkeit ausüben könnte.

ZumutbarkeitDabei spielt es eine Rolle, ob ein andersartiger Beruf für die versi-
cherte Person zumutbar ist. Die Zumutbarkeit wird anhand der Aus-
bildung, des beruflich erworbenen Wissens, der Arbeitsinhalte und
des Einkommens beurteilt. Übertrieben gesagt, darf ein angestell-
ter Ingenieur nicht auf einen Beruf als Spielhallenaufsicht verwiesen
werden.

Wahrung der Lebensstel-
lung

Kann der Versicherer einen Beruf oder eine Tätigkeit benennen,die
der Versicherte zu mehr als 50% ausüben könnte, so wird der Ver-
sicherte in diese/n Beruf/Tätigkeit verwiesen, wenn er mit diesen/m
Beruf/Tätigkeit seine bisherige Lebensstellung wahren kann.
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Der Versicherer kann auch dann von seiner Verweisungsmöglichkeit
Gebrauch machen und die Leistung einstellen, wenn der Versicherte
diesen Beruf/Tätigkeit nicht ausübt!

TIPP
TIPP TIPP

Karl Stevens, 35 Jahre alt, arbeitet als Straßenbauer. Durch massive
Rückenprobleme kann er diese Tätigkeit nicht mehr ausüben. Er
schult deshalb um zum Baugeräteführer, da er eine sitzende Tätigkeit
noch zu 100% ausüben kann. Herr Stevens kann keine neue Anstel-
lung finden. Trotzdem kann der Versicherer Herrn Stevens auf diesen
Beruf verweisen und seine Leistung einstellen.

3.3 Konkrete Verweisung

Übt eine versicherte Person, bei der Berufsunfähigkeit im bisherigen
Beruf besteht, einen neuen Beruf bzw. eine neue Tätigkeit aus, so
kann der Versicherer die versicherte Person darauf verweisen und
die Leistung einstellen.

Wahrung der Lebensstel-
lung

Eine konkrete Verweisung ist − ebenso wie eine abstrakte Verweisung
− nur möglich, wenn der neue Beruf/die neue Tätigkeit die bisherige
Lebensstellung wahrt.

TIPP
TIPP TIPP

Martina Krause, 45 Jahre alt, arbeitete als Schmuckeinkäuferin eines
großenWarenhauses. Aufgrund eines Unfalls, der zu einer Lähmung
beider Beine führte, kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Da sie
auch weiterhin mit Schmuck arbeiten möchte, nimmt sie das Angebot
einer Bekannten an, in deren Geschäft einige Stunden pro Woche
als Verkäuferin zu arbeiten. Da sie als Verkäuferin nur ca. 10% ihres
ursprünglichenGehalts verdient und dieser Beruf darüber hinaus nicht
ihrem beruflich erworbenen Wissen sowie den Arbeitsinhalten ihres
bisherigen Berufs entspricht, kann sie nicht in den konkret ausgeübten
Beruf Verkäuferin verwiesen werden.

Könnte Frau Krause hingegen die Leitung des Geschäfts mit allen
Verantwortlichkeiten, u.a. Einkauf, übernehmen, so könnte sie bei
entsprechendem Gehalt in diesen Beruf verwiesen werden.

3.4 Umschulung

Befindet sich eine versicherte Person in einer laufenden Umschulung,
so darf der Versicherer keine Verweisung in einen Beruf aussprechen,
der nach Abschluss der Umschulungsmaßnahme ausgeübt werden
könnte.
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Die Verweisung ist erst dann möglich, wenn die versicherte Person
die Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt hat, die zur Ausübung des
Verweisberufs erforderlich sind.

Viele Versicherer verzichten in ihren Bedingungen darauf, die Versi-
cherten zu einer Umschulung zu verpflichten.
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